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Strafanzeige wegen Betrug 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Finanzbeamte Dieter Spangenberg, Sachgebietsleiter Umsatzsteuer / ESt. beim Finanzamt Müns-
ter in Nordrhein-Westfalen, hat anlässlich eines Workshops am 07.09.2007 ab 15:00 Uhr im Gebäude 
der IHK Nordwestfalen - Sentmaringer Weg in Münster - bestätigt, dass das zurzeit von den Finanz-
ämtern angewandte Umsatzsteuergesetz nichtig sei. 
 
Es hat sich auch in der jüngeren Vergangenheit für Dritte inzwischen heraus gestellt, dass das Um-
satzsteuergesetz schon mit Einführung im Jahr 2002 wegen Nichtbeachten des zwingend erforderli-
chen Zitierens im Sinne von Art. 19 I 2 GG (Zitiergebot) nichtig ist.  
 
Der Amtswalter Spangenberg hat dieses selbst vor Zeugen bestätigt, dass zurzeit ein Gesetz vollzo-
gen wird, obwohl für dieses Gesetz keine verfassungsrechtliche Grundlage vorhanden ist. 
 
Somit hat er als auch seine Kollegen in ganz Deutschland bewusst sämtliche Umsatzsteuerzahler / 
Mehrwehrtsteuerzahler getäuscht, obwohl ihm (allen) bewusst war, dass dem Gesetz bereits mit Ein-
führung im Jahr 2002 die Rechtskraft fehlte. 
 
Meine Empörung über ein solches Verhalten seitens der Finanzbehörden kennt keine Grenzen. Es 
wird gezielt getäuscht und allseits der Irrturm erregt, dass das Umsatzsteuergesetz seit 2002 verfas-
sungsrechtlich verankert sei. Es werden jedoch Vermögensverfügungen durch Finanzbeamte bei 
Festsetzungen und Umbuchungen von Steuern getätigt. Dadurch entsteht ein Vermögensvorteil auf 
Seiten der Fiskalbehörden und ein Vermögensschaden auf Seiten der Bevölkerung! 
 
Die Richtigkeit unserer Anzeige wird durch Beigefügtes im Internet unter:  
 

www.curare-ev.de/steuer  
 

down zu loadendes Dokument belegt, demzufolge die Finanzbehörden seit Einführung des Gesetzes 
im Jahre 2002 bereits über deren Nichtigkeit Bescheid wissen. Das Hoffen auf ein Verfassungsurteil 
ändert nichts an der Nichtigkeit des Gesetzes! Wir benennen als Zeugen Herrn Rainer Hoffmann, 
Lohweg 26 in 45665 Recklinghausen wohnhaft, der die Aussage dokumentiert hat und selbst zur Ver-
fügung steht. 
 
Gemäß Art. 1. III GG in Verbindung mit Art. 20. III GG dürfen Gesetze nur mit jeweiligen Landesge-
setzen angewendet werden, wenn sie Recht und Gesetz beachten! Handelt ein Beamter als Amtsträ-
ger vorsätzlich entsteht Bereicherung durch den Beamten zu Gunsten eines Dritten. Sogar das Nicht-
bearbeiten von berechtigten Anträgen auf Erstattung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), wird  
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ausdrücklich ausgeführt; ist ein weiteres dringendes Indiz dafür, dass im großen Stil betrogen wird 
durch Amtsträger, die von der Nichtigkeit des UStG wissen. 
 
Die Anzeige wegen Betruges erweitern wir auch auf den Dienststellenleiter des Finanzamtes Münster, 
der in seiner Funktion über besagtes Fehlverhalten informiert sein muss. Ebenfalls alle mit der Bear-
beitung von Umsatzsteuerbescheiden und –verfügungen befassten Finanzbeamten sind an diesem 
Betrug offensichtlich nicht unbeteiligt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  Anlagen 
 1 Wortprotokoll –  
Pro Casa GmbH Weiterbildungsveranstaltung IHK Münster 
 
 
 
P. Hirschfeld 
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